
 

 WBK = Waffenbesitzkarte   EFP = Europäischer Feuerwaffenpass  

 

 

 Antrag auf Erteilung einer  
 waffenrechtlichen Erlaubnis 

 

 
An die 

Region Hannover 
- Team 32.42 - 
Postfach 1 47 
30001 Hannover 

 A n z e i g e  ü b e r  

  den Erwerb von Schusswaffen aufgrund einer Waf-

fenbesitzkarte   

  den Erwerb von Langwaffen durch Jagdscheininha-

ber   
 

Erwerb und Überlassung: Eine Waffe wird im Sinne des Waffengeset-
zes erworben bzw. überlassen, wenn sie tatsächlich übergeben wird. 
Eigentumsverhältnisse spielen dabei keine Rolle! 

 

 Zutreffendes bitte ankreuzen! 

  B i t t e  b e a c h t e n  S i e  z u n ä c h s t  d i e  H i n w e i s e  a u f  d e r  R ü c k s e i t e    

   Ich habe aufgrund der anliegenden WBK Nr.:    Ich habe aufgrund meines Jahresjagdscheines  

   Nummer: ausgestellt von: 

 die unter B aufgeführte/n Schusswaffe/n erworben 
und bitte um Eintragung bzw. Absiegelung. die unter B aufgeführ-

te/n Schusswaffe/n 
erworben  

gültig bis: 

 Darüber hinaus bitte ich um Eintragung der 

Waffe in den beigefügten EFP Nr.: und bitte um Eintragung 
in 

 die beigefügte WBK Nr.: 

   
 eine neue WBK 

 den beigefügten EFP Nr.: 

 Ich besitze bereits Schusswaffen:  Ja  Nein 

 Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: 

Name, Vorname: Geburtsname: 

Straße, Hausnummer: 

Plz, Ort: Ortsteil: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Telefon: E-Mail: 

 Bitte geben Sie hier die Waffendaten ein: 

Art der Schusswaffe / we-
sentliches Teil: 

(alle) Kaliber: 
Hersteller (möglichst mit 

Modellbezeichnung): 
Herstellungsnummer: 

    

    

 Bei Erwerb von Wechselläufen / -systemen bitte die dazugehörige Basiswaffe angeben! 

 Bitte tragen Sie hier ein, von wem Sie die Waffe/n erworben haben:  

Name, Vorname: 
 Privat  Händler*in 

Straße, Hausnummer: 
Datum des Erwerbs: 

Plz, Ort:  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich insbesondere von den unter  aufgeführten Hinweisen Kenntnis genommen habe.  

Datum Unterschrift 

B 

A
 

C 

D 



 

 WBK = Waffenbesitzkarte    EFP = Europäischer Feuerwaffenpass 

 

 

 
Hinweise: 

 
 

zu : Haben Sie aufgrund einer gelben, roten WBK* oder aufgrund eines Voreintrages in einer 
grünen WBK* eine Waffe erworben? Dann wählen Sie bitte Möglichkeit . (Meldefrist - 2 
Wochen!) 

zu : Haben Sie aufgrund eines gültigen Jagdscheins eine Schusswaffe mit einer Länge von 
mehr als 60 cm erworben? Dann wählen Sie bitte Möglichkeit . (Meldefrist - 2 Wochen!) 
Vergessen Sie bitte nicht anzugeben, ob Sie eine neue WBK* ausgestellt bekommen möch-
ten oder die Schusswaffe in eine bereits vorhandene WBK* eingetragen werden soll. 
Falls die Waffe auch in einen bereits vorhandenen EFP** eingetragen werden soll, vermer-
ken Sie dies bitte entsprechend und legen Sie den EFP** ebenfalls vor. 

 
Zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihres Antrages geben Sie bitte 
bei A ...Ihre vollständigen persönlichen Daten an. 
bei B ...die vollständigen Daten der Schusswaffe, insbesondere die Herstellungsnummer (alle 

Buchstaben und Ziffern) sowie NWR - ID, an. Bei Langwaffen mit unterschiedlichen Kali-
bern (z.B. Büchsflinte, Drilling) sind alle Kaliber anzugeben. Zur Sicherheit der Angaben 
verwenden Sie bitte die Daten, die auf der Schusswaffe eingestanzt sind. Schreiben 
Sie die Daten nicht einfach nur von einer alten Erlaubnis ab. 

bei C ...unbedingt den genauen Namen und die genaue Anschrift der überlassenden Person an 
und ob es sich um einen Händler*in oder eine Privatperson handelt, da die jeweils zustän-
dige (Waffen-) Behörde über den Erwerb der Waffe von mir informiert werden muss. Wich-
tig ist auch das genaue Erwerbsdatum. 

 D Haben Sie an das Datum der Antragstellung und Ihre Unterschrift gedacht? 
 

 

Sofern Sie eine Schusswaffe als Sportschütze*in erworben haben, bestätigen Sie mit 
Ihrer Unterschrift, dass die Schusswaffe nicht gemäß § 6 Abs. 1 der Allgemeinen 
Waffengesetz-Verordnung (AWaffV) vom 27.10.2003 (BGBl. I S. 2123), in der zurzeit 
gültigen Fassung, vom Schießsport ausgeschlossen ist. 

 
Inhabende einer Waffenbesitzkarte für Sammler*innen (rote WBK) haben zusätzlich 
zur Erwerbsanzeige einen Nachweis (Auszug aus Büchern, Internet o.ä.) beizubrin-
gen, dass die erworbene Waffe / wesentliches Teil zum Sammelgebiet gehört!  

 

 

 

Nutzen Sie den Postweg! 
Für viele der Verwaltungsleistungen des Teams ist ein persönlicher Besuch nicht erforderlich. Die 
Mitarbeitenden werden Sie dahingehend gern beraten, ob eine Vorsprache unbedingt notwendig ist 
oder ob eine Erledigung des Anliegens auf dem Postweg oder online möglich ist. 

 

 Achten Sie bitte auf die gültigen Portokosten. Unzureichend frankierte Briefe können leider nicht 
angenommen werden! 

 

So können Sie uns erreichen: 
Telefonische Erreichbarkeit 

 Montag – Donnerstag 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

 Freitag  08.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Persönliche Termine nur nach vorheriger Vereinba-
rung.  

 Dienstgebäude: Hildesheimer Str. 20 

Jagd.waffen@region-hannover.de  
Bankverbindung: 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE36 2505 0180 0000 0184 65 
BIC: SPKHDE2H 

Dieses Formular können Sie auch über die Internetadresse www.hannover.de (Suchwort: Waffen) herunterladen. 
  Die Telefonnummern der zuständigen Sachbearbeiter*innen finden Sie im Internet unter www.hannover.de unter dem 
Suchwort Waffen.  
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